
ihren M ann stehen können. W ir müssen also als P a rte i 
die verantw ortliche M itarbeit der F rauen  s tä rker in 
den V ordergrund rücken.

Die Sozialistische E inheitsparte i m uß sich stärker 
m it, der Schulung unserer F rauen  befassen.W ir fordern 
darum , daß in allen Parteischulen die F rauen  m inde
stens zu fünfzig Prozent beteiligt werden. (Bravo.) W ei
ter m üßten unsere K reisfrauenref erentinnen, die haup t
am tlich bei den L andratsäm tern  und den O berbürger
m eistern tä tig  sind, viel m ehr als bisher geschult w er
den, denn sie sehen ihre A ufgaben noch vollkommen 
unklar. Bei der Schulung dieser Genossinnen, die ja  die 
aktivsten  K äm pferinnen sein sollen, die die V erbin
dung zu den Frauenausschüssen schaffen und die großen 
Massen der F rauen  mobilisieren, m uß unsere P a rte i 
die H auptschulungsreferenten stellen.

S tarke K rä fte  der P a rte i müssen sich den gewerk
schaftlich organisierten F rauen  zuwenden. Aus ihren 
Reihen müssen die weiblichen B etriebsräte geschult, 
die G ew erkschaftsfrauenreferentinnen entw ickelt w er
den, die in die Betriebsversam m lungen hinausgehen 
sollen, die Frauenkom m issionen bilden und die In te r 
essen der B etriebsarbeiterinnen w ahren sollen.

Die Betriebsgruppen unserer P a rte i müssen die 
G leichberechtigung der F ra u  stä rker betonen. Das g ilt 
besonders fü r unsere m ännlichen Genossen. W ir haben 
in der P a rte i jetz t eine zwanzigprozentige F rauenm it
gliedschaft. Das ist schon viel, aber noch längst n icht 
genug. W enn w ir verstehen, uns stä rker fü r die Forde
rungen der F rauen  auf sozialem, politischem und kul
turellem  Gebiet einzusetzen, ihnen V ertrauen  zu schen
ken und Gelegenheit zu geben, an den ihnen gestellten 
Aufgaben zu wachsen, so werden auch die F rauen , die 
bis jetz t noch abseits standen, den W eg in  die große 
Massenbewegung der Sozialistischen E inheitspartei 
finden.

Die F rauen  erw arten  aber auch von uns eine E r 
leichterung in  ihren H aushaltssorgen, wenn sie berufs
tä tig  sind. Die volle Gleichberechtigung der FraueD
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